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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren, bei dem die Form, Gestalt, Position 
und Konfiguration einer Läsion oder eines Tumors, 
der durch ein Bestrahlungstherapiegerät behandelt 
werden soll, mit größerer Definition ermittelt werden 
kann, um einen Behandlungsplan für die Ausrottung 
desselben besser zu entwerfen.

1. Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Das Ziel heutiger Bestrahlungstherapie von 
Krebstumoren oder Läsionen besteht darin, den Tu-
mor auszurotten, während eine Beschädigung von 
gesundem Gewebe und Organen in der Nähe des 
Tumors im maximal möglichen Ausmaß vermieden 
wird. Da die große Mehrheit von Tumoren auf Strah-
lung anspricht, können dieselben gesteuert oder voll-
ständig ausgerottet werden, falls eine ausreichende 
Strahlungsdosis zu dem Tumorvolumen geliefert 
wird. Die Lieferung der notwendigen tumorzidalen 
Dosis jedoch kann in bestimmten Komplikationen 
aufgrund einer Beschädigung gesunden Gewebes, 
das den Tumor umgibt, oder aufgrund einer Beschä-
digung an anderen gesunden Körperorganen resul-
tieren, die in der Nähe des Tumors positioniert sind. 
Eine konforme Therapie ist ein Bestrahlungsbehand-
lungsansatz, der versucht, eine genaue Ziellokalisie-
rung mit einer fokussierten Bestrahlungslieferung zu 
kombinieren, um die Hochdosisregion eng an die Re-
gion anzupassen, die durch die äußere Oberfläche 
des Tumors definiert ist, während die Dosis zu umge-
bendem gesundem Gewebe oder benachbarten ge-
sunden Organen minimiert ist. Verschiedene konfor-
me Therapietechniken sind auf dem Gebiet gut be-
kannt.

[0003] Eine konforme Bestrahlungstherapie bzw. 
Strahlentherapie verwendet zweckgebundene Be-
strahlungseinheiten, die zum Erzeugen von hochen-
ergetischen Bestrahlungsstrahlen von Photonen, 
Elektronen oder anderen geladenen Partikeln in der 
Lage sind. Die Bestrahlungseinheit weist typischer-
weise eine Bestrahlungsquelle auf, die typischerwei-
se an einem drehbaren Gerüst der Bestrahlungsbe-
handlungseinheit befestigt ist. Durch eine Gerüst-
drehbewegung wird die Bestrahlungsquelle um den 
Patienten gedreht, der typischerweise auf einem Be-
handlungstisch platziert ist, und der Bestrahlungs-
strahl wird zu dem Tumor oder der Läsion, die behan-
delt werden soll, hin gerichtet. Verschiedene Typen 
von Geräten werden verwendet, um die Form des 
Bestrahlungsbehandlungsstrahls anzupassen, um 
den Umriss des Tumors eng zu umschließen, wie 
derselbe durch den Bestrahlungsbehandlungsstrahl 

gesehen wird, wenn derselbe den Körper des Patien-
ten in den Tumor durchquert. Ein Beispiel eines der-
artigen Geräts ist ein Mehrblatt-Kollimator, der aus ei-
nem Satz von computergesteuerten bewegbaren 
Blättern oder Fingern besteht, die einzeln in den und 
aus dem Bestrahlungsstrahl positioniert werden kön-
nen, um denselben zu dem Tumorumriss zu formen. 
Verschiedene Typen von Bestrahlungsbehandlungs-
planungssystemen können einen Bestrahlungsbe-
handlungsplan erzeugen, der, wenn derselbe einmal 
implementiert ist, eine spezifizierte Dosis zu dem Tu-
mor liefert, während das umgebene gesunde Gewe-
be oder benachbarte gesunde Organe verschont 
werden.

[0004] Das grundlegende Problem bei einer konfor-
men Bestrahlungstherapie ist ein Kennen der Positi-
on des Ziels oder der Läsion oder des Tumors oder 
alternativ der gesunden Organe mit Bezug auf die be-
absichtigte Platzierung des Bestrahlungsstrahls oder 
-felds (I) vor dem Entwurf eines Bestrahlungsbe-
handlungsplans und (II) zu der Zeit der Bestrahlungs-
behandlung. Eine Lokalisierung des Zielvolumens in-
nerhalb des Patienten vor dem Entwurf eines Be-
strahlungsbehandlungsplans wird durch ein Gewin-
nen bzw. Erfassen eines dreidimensionalen Bilds des 
Patienten mit einem herkömmlichen Diagnosebilder-
zeugungsgerät bzw. diagnostischen Bilderzeugungs-
gerät durchgeführt, wie beispielsweise einem compu-
tertomografischen („CT") Bilderzeugungsgerät, ei-
nem Magnetresonanzbilderzeugungsgerät 
(„MRI"-Bilderzeugungsgerät) oder einem positro-
nenemisionstomografischen („PET") Bilderzeu-
gungsgerät, wie dieselben auf dem Gebiet bekannt 
sind. Diese hochentwickelten Geräte können von ei-
ner Vielfalt von Herstellern verfügbar sein, wie bei-
spielsweise GE Medical Systems, Marconi, Toshiba, 
Siemens, Phillips und anderen.

[0005] Wenn gegenwärtig die Behandlung eingelei-
tet wird, wird angenommen, dass sowohl die Position 
des Patienten als auch die Position des Ziels inner-
halb des Patienten zu der Zeit der Bestrahlungsbe-
handlung ungefähr die gleichen sind wie dieselben zu 
dem Zeitpunkt waren, zu dem der Behandlungsplan 
erzeugt wurde. Falls jedoch die Position des Zielvolu-
mens (I) vor der Behandlungsplanerzeugung oder (II) 
zu dem Zeitpunkt einer Behandlung nicht korrekt be-
stimmt wird, können Behandlungsfehler in einem 
Sinn auftreten, dass die konforme Dosis einer Be-
strahlung eventuell nicht zu der korrekten Position in-
nerhalb des Körpers des Patienten geliefert wird. 
Fehler des Typs (I) können auftreten, falls die her-
kömmliche Bilderzeugungsmodalität die Form, Posi-
tion und Ausrichtung des Tumors oder der Läsion 
oder des interessierenden Organs nicht vollständig 
aufdeckt. Dies kann auftreten, da nicht alle herkömm-
lichen Diagnosebilderzeugungsgeräte die genaue 
Form, Größe und Ausrichtung eines Tumors geeig-
net, vollständig oder gänzlich bestimmen, was darin 
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resultiert, dass selbst bei der Verwendung des aktu-
ellsten Diagnosebilderzeugungsgeräts eventuell eini-
ge Tumoren nicht vollständig diagnostiziert werden. 
Fehler des Typs (II) können als ein Ergebnis einer Or-
ganverschiebung (Bewegung) von Tag zu Tag auftre-
ten, was aus einer Vielfalt von Faktoren auftreten 
kann, wie beispielsweise ein Wachstum des Tumors, 
einer Veränderung der Patientenphysionomie auf-
grund eines Gewichtsverlusts oder sogar einer Pati-
entenatmung. Fehler des Typs (II) können ferner aus 
einem inkorrekten Positionieren des Patienten auf 
dem Behandlungstisch der Bestrahlungsbehand-
lungseinheit auftreten.

[0006] Um die obigen Fehler zu vermeiden, betrach-
ten heutige Bestrahlungsbehandlungspläne typi-
scherweise das Ziel der Bestrahlung als einen Raum 
in dem Körper des Patienten einnehmend, der größer 
ist als derselbe wirklich ist, um sicherzustellen, dass 
der kleinere Tumor oder die kleinere Läsion in das 
größere Volumen fällt. Folglich wird etwas gesundes 
Gewebe oder gesunde Organe, die den Tumor oder 
die Läsion umgeben, mit der maximalen Strahlungs-
dosis bestrahlt, die für den Tumor oder das Ziel be-
stimmt ist. Ein Liefern der maximalen Strahlungsdo-
sis zu einem größeren Volumen gesunden Gewebes 
oder gesunder Organe kann das Risiko eines Be-
schädigens dieser erhöhen und kann beispielsweise 
zukünftig Krebs in dem gesunden umgebenen Gewe-
be fördern. Aus diesem Grund können sich Onkolo-
gen, die eine gegenwärtige konforme Bestrahlungs-
therapie verwenden, entscheiden eine niedrigere Be-
strahlungsdosis zu dem beabsichtigtem Behand-
lungsvolumen zu liefern, um das Nichtzielgewebe zu 
verschonen, mit dem möglichen Nachteil eines Be-
einträchtigens des Erfolgs der Behandlung durch ein 
Unterdosieren eines gewissen Abschnitts des Zielor-
gans.

[0007] In einem Versuch die Lokalisierung der Läsi-
on für die Behandlung von Prostatakrebs zu verbes-
sern und deshalb Fehler des Typs I zu korrigieren, 
wurde ein Verfahren in Holupka et al., US-Patent 
5,810,007 offenbart, das eine transrektale Sonde ver-
wendet, um ein zweidimensionales Ultraschallbild zu 
erzeugen. Dieses Bild wird dann einem Bild, das mit 
einem herkömmlichen Diagnosebilderzeugungsgerät 
erfasst wird, wie beispielsweise einer CT-Abtastung 
überlagert. Die Bildregistrierung bei dem obigen Ver-
fahren erfordert die Identifizierung von zumindest 
zwei Justiermarken, die sowohl in dem Ultraschallbild 
als auch dem Bild sichtbar sind, das mit dem her-
kömmlichen Diagnosebilderzeugungsgerät erfasst 
wird. Die folgenden Mängel können jedoch den Nut-
zen des obigen Verfahrens begrenzen: 

1. Die transrektale Ultraschallsonde kann die Lä-
sion oder das Organ beträchtlich verschieben, 
wobei so ungenaue Informationen über die räum-
liche Position der Läsion zu einem Behandlungs-
zeitpunkt geliefert werden, falls zu diesem Zeit-

punkt die transrektale Sonde nicht wieder einge-
bracht ist. In jedem Fall kann die Einbringung und 
Entfernung der Sonde vor einem Einleiten einer 
Behandlung eine Verschiebung der Läsion bewir-
ken, was eine weitere Unsicherheit zu der Lokali-
sierung des Tumors hinzufügt. Außerdem kann 
ein Einbringen der transrektalen Sonde für jede 
Behandlungssitzung ein erhebliches Unbehagen 
des Patienten bewirken, was darin resultiert, dass 
dieses Verfahren bei Ärzten keine Beliebtheit ge-
winnt.
2. Holupka sieht lediglich zweidimensionale Bilder 
vor und nimmt an, dass das 2D-Ultraschallbild 
und das Bild, das mit der herkömmlichen Diagno-
sebilderzeugungsmodalität erhalten wird, in der 
gleichen Ebene erfasst werden. Aus diesem 
Grund würden zwei identifizierbare Justiermarken 
in beiden Bildern ausreichen, um die Bilder zu re-
gistrieren und zu überlagern. Es gibt jedoch keine 
Gewissheit, dass das Ultraschallbild und das Bild 
von dem herkömmlichen Diagnosebilderzeu-
gungsgerät Bilder in den gleichen Bilderzeu-
gungsebenen liefern, und deshalb kann eine Ab-
weichung eines Bilds von der Ebene eines Ande-
ren die Genauigkeit des Verfahrens beträchtlich 
beeinträchtigen.
3. Das obige Verfahren registriert und überlagert 
ein zweidimensionales Ultraschallbild auf ein 
zweidimensionales Bild, das mit einer herkömmli-
chen Diagnosebilderzeugungsmodalität erfasst 
wird. Somit wird die Ultraschalldefinition der Läsi-
on lediglich in einer einzigen Ebene durchgeführt. 
Für die Zwecke einer dreidimensionalen konfor-
men Therapie ist eine zweidimensionale Definiti-
on der Läsion unvollständig und deshalb ungeeig-
net, da in anderen Bilderzeugungsebenen das 
Ausmaß bzw. die Erstreckung des Läsionsvolu-
mens größer oder kleiner sein kann.
4. Ferner ist Holupka von begrenzter Anwendung, 
da dasselbe lediglich mit Bezug auf eine sehr be-
grenzte Anzahl von Tumoren, wie beispielsweise 
des Rektums, des unteren Dickdarms und der 
Prostata verwendet werden kann. Dasselbe kann 
nicht für andere Typen von Tumoren verwendet 
werden.

[0008] Um Fehler des Typs II zu korrigieren, wurde 
durch Carol, US-Patent Nr. 5,411,026, ein anderes 
System vorgeschlagen, um das Ziel oder die Läsi-
onsposition vor einer Bestrahlungsbehandlungssit-
zung zu verifizieren. Das System weist ein Ultra-
schallbilderzeugungsgerät, um zumindest ein Ultra-
schallbild der Läsion in dem Körper des Patienten zu 
erfassen, und ein Gerät auf, um die Position des Ul-
traschallbilderzeugungsgeräts oder der Sonde mit 
Bezug auf das Bestrahlungstherapiegerät anzuge-
ben. Das obige System verifiziert, dass die tatsächli-
che Position der Läsion unmittelbar vor der Behand-
lungssitzung konform zu der erwünschten Position 
der Läsion in dem Bestrahlungsbehandlungsplan ist, 
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durch ein Vergleichen der Umrisse der äußeren 
Oberfläche der Läsion, wie dieselben auf dem zumin-
dest einen Ultraschallbild definiert sind, mit dem Um-
riss der äußeren Oberfläche der Läsion, wie derselbe 
auf dem zumindest einen Diagnosebild definiert ist, 
das durch ein computertomografisches („CT") oder 
alternativ durch ein Magnetresonanzbilderzeugungs-
gerät („MRI"-Gerät) erhalten und für den Entwurf des 
Bestrahlungsplans verwendet wird. Die folgenden 
Mängel können jedoch den Nutzen des obigen Sys-
tems begrenzen. 

1. Die Erscheinung des Tumors oder der Läsion 
oder des Organs in dem Ultraschallbild oder den 
Bildern kann eine von dieser eines Tumors oder 
einer Läsion oder eines Organs in den Bildern, die 
mit herkömmlichen Diagnosegeräten erhalten 
werden, unterschiedliche Erscheinung aufweisen. 
Somit kann der Prozess eines Vergleichens von 
Umrissen der äußeren Oberflächen des Tumors 
oder der Läsion oder des Organs, wie dieselben in 
Bildern erscheinen, die mit unterschiedlichen Bil-
derzeugungsgeräten erhalten werden, ungenau 
sein, da diese Oberflächen sowohl in Erscheinung 
als auch Erstreckung unterschiedlich sein kön-
nen. Mit anderen Worten vergleicht Carol Äpfel 
mit Orangen, was in einer unvollständigen Bewer-
tung des Tumors resultiert. Da der Trend bei einer 
konformen Behandlung zu einer genaueren räum-
lichen Lieferung der exakten Dosis einer Strah-
lung hin geht, ist dieser Mangel ziemlich erheb-
lich.
2. Ferner adressiert Carol nicht Fehler des Typs I, 
wodurch die Diagnosebilder, die mit Computerto-
mografie- oder Magnetresonanzbilderzeugungs-
geräten erhalten werden, die Position oder die Er-
streckung des Tumors oder der Läsion oder des 
Organs aufgrund der inhärenten Begrenzung der 
Geräte mit Bezug auf bestimmte Tumoren bei be-
stimmten Positionen nicht vollständig aufdecken. 
Falls ferner die Computertomografie- oder Mag-
netresonanzdiagnosebilder den Tumor oder das 
Organ oder die Läsion nicht oder nicht vollständig 
aufdecken, fehlt Carol die Einrichtung, um eine 
äußere Oberfläche zu umreißen, um als eine Re-
ferenz für den Vergleich mit der äußeren Oberflä-
che des Tumors oder der Läsion oder des Organs 
zu dienen, die auf dem einen oder den mehreren 
Ultraschallbildern umrissen ist.

[0009] Angesichts der obigen Beschreibung des 
Stands der Technik ist es deshalb eine Aufgabe der 
Erfindung, ein verbessertes Verfahren und eine ver-
besserte Vorrichtung für Bestrahlungstherapiebe-
handlungen zu schaffen, um die Auftretensrate der 
oben definierten Fehler des Typs I und des Typs II zu 
verringern.

[0010] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, 
ein neuartiges Verfahren und eine neuartige Vorrich-
tung für eine genaue Lokalisierung, Bemessung und 

Definition eines Tumors oder einer Läsion oder eines 
anderen Organvolumens bei einer Vorbereitung für 
eine Bestrahlungstherapie zu schaffen.

[0011] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Verwendung einer Ultraschallbilderzeu-
gung bei der Planungsstufe eines Behandlungsplans 
zu schaffen.

[0012] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, 
ein verbessertes Verfahren und eine verbesserte 
Vorrichtung zum Einrichten eines Ultraschallbilds 
oder einer Mehrzahl von Ultraschallbildern für eine 
Zieldefinition und Lokalisierung und ein Korrelieren 
dieses Bildes oder der Mehrzahl von Ultraschallbil-
dern mit Bestrahlungstherapiesimulatorbildern zu 
schaffen, die mit herkömmlichen Diagnosebilderzeu-
gungsgeräten erhalten werden, wie beispielsweise 
einem computertomografischen („CT") Bilderzeu-
gungsgerät, einem Magnetresonanzbilderzeugungs-
gerät („MRI"-Gerät) oder einem Positronenemmisi-
onsbilderzeugungsgerät („PET").

[0013] Es ist ebenfalls eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein neuartiges Verfahren zur dreidi-
mensionalen Überlagerung eines dreidimensionalen 
Ultraschallbilds einer Läsion auf ein anderes dreidi-
mensionales Läsionsbild zu schaffen, wie beispiels-
weise CT oder MRI.

[0014] Es ist noch eine weitere Aufgabe der Erfin-
dung, ein verbessertes Verfahren und eine verbes-
serte Vorrichtung zum genauen Positionieren des 
Ziels relativ zu Bestrahlungstherapiestrahlen basie-
rend auf der Registrierung eines Ultraschallbilds oder 
der Mehrzahl von Ultraschallbildern, die unmittelbar 
vor oder nach der Gewinnung herkömmlicher Diag-
nosebilder bzw. diagnostischer Bilder gewonnen wer-
den, zu einem Ultraschallbild oder einer Mehrzahl 
von Bildern, die unmittelbar vor einer Bestrahlungs-
behandlungssitzung gewonnen werden, zu schaffen.

[0015] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
oder eine Vorrichtung für (a) eine Läsionslokalisie-
rung und eine Tumor- oder Läsions- oder Organdefi-
nition für eine Bestrahlungstherapiebehandlungspla-
nung und (b) für eine Verifizierung und Korrektur ei-
ner Läsionsposition während einer Bestrahlungsthe-
rapiebehandlung.

Zusammenfassung der Erfindung

[0016] Gemäß einem Aspekt kann die vorliegende 
Erfindung eine Anzahl von Schritten umfassen, um 
die Lokalisierung, Bemessung, Definition und Aus-
richtung eines Tumors oder einer Läsion oder eines 
Organs oder irgendeines anderen Bereichs eines 
Körpers zu verbessern. Obwohl die vorliegenden Er-
findung eventuell für eine Krebsbehandlung bei Men-
schen betrachtet wird, ist klar, dass dieselbe eben-
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falls für andere nicht Krebs behandelnde medizini-
sche Anwendungen sowohl bei Menschen als auch 
Tieren verwendet werden kann.

[0017] Gemäß einem allgemeinen Aspekt kann die 
Lokalisierung, Bemessung, etc. ... eines Tumors not-
wendig sein, um einen Behandlungsplan für die Be-
handlung oder Ausrottung eines Tumors oder für ir-
gendeine andere notwendige oder erforderliche me-
dizinische Untersuchung zu entwickeln. Die Schritte 
können folgende aufweisen: Anordnen des Patienten 
auf dem Tisch des herkömmlichen Diagnosebilder-
zeugungsgeräts; Gewinnen bzw. Erfassen eines Dia-
gnosebilds oder einer Mehrzahl von Diagnosebildern 
unter Verwendung irgendeines bekannten herkömm-
lichen Diagnosebilderzeugungsgeräts, wie beispiels-
weise einer CT-, MRI- oder PET-Abtastung. Die Ge-
winnung bzw. Erfassung kann die Verwendung einer 
Anzahl von Justiermarken aufweisen, die an der Pa-
tientenoberfläche platziert sind, so dass die geomet-
rische Ausrichtung des Diagnosebilds oder der Diag-
nosebilder mit Bezug auf das Diagnosebilderzeu-
gungsgerät bestimmt werden kann; Erfassen eines 
Ultraschallbilds oder einer Mehrzahl von Ultraschall-
bildern unmittelbar vor oder unmittelbar nach der Er-
fassung der Diagnosebilder, wobei die Ultraschallbil-
derzeugungseinrichtung in einer bekannten geomet-
rischen Ausrichtung mit Bezug auf das Diagnosebil-
derzeugungsgerät für jedes erzeugte Ultraschallbild 
angeordnet ist; Überlagern (auf dem Gebiet als Ver-
schmelzen bekannt) oder Kombinieren des Ultra-
schallbilds oder der Ultraschallbilder mit dem Diagno-
sebild oder den Diagnosebildern bei der vorherge-
henden Kenntnis der geometrischen Ausrichtung 
derselben: Umreißen der Konturen der äußeren 
Oberfläche des Tumors oder der Läsion oder des Or-
gans auf dem Ultraschallbild oder den Ultraschallbil-
dern und simultanes Anzeigen der obigen äußeren 
Oberfläche auf dem Diagnosebild oder den Diagno-
sebildern; Verwenden der obigen Konturen der äuße-
ren Oberfläche des Tumors oder der Läsion oder des 
Organs für den Entwurf eines Bestrahlungsbehand-
lungsplans bzw. Strahlungs-/Strahlenbehandlungs-
plans.

[0018] Mit Bezug auf die Verifizierung der Tumor- 
oder Läsions- oder Organposition mit Bezug auf das 
Bestrahlungstherapiegerät kann das Verfahren fol-
gende Schritte umfassen: Anordnen des Patienten 
auf dem Behandlungstisch eines Bestrahlungsthera-
piegeräts; Erzeugen zumindest eines Ultraschall-
bilds, d. h. US-Bilds, der Läsion in dem Körper des 
Patienten mit der US-Bilderzeugungseinrichtung, d. 
h. der Sonde, die in einer bekannten geometrischen 
Ausrichtung für jedes erzeugte US-Bild angeordnet 
ist; Vergleichen des obigen Ultraschallbilds oder der 
Ultraschallbilder mit dem Ultraschallbild oder den Ul-
traschallbildern, die zu dem Zeitpunkt der Erfassung 
der Diagnosebilder erhalten werden, wodurch die Po-
sition des Tumors oder der Läsion oder des Organs 

mit Bezug auf das Bestrahlungstherapiegerät verifi-
ziert werden kann, um eine Konformität mit der er-
wünschten Position des Tumors oder der Läsion oder 
des Organs in dem Bestrahlungsbehandlungsplan 
einzurichten.

[0019] Ein anderes bevorzugtes Merkmal der vorlie-
genden Erfindung kann das Verfahren zum Verglei-
chen oder Registrieren des Ultraschallbilds oder der 
Ultraschallbilder, die unmittelbar vor der Bestrah-
lungsbehandlungssitzung erfasst werden, zu dem Ul-
traschallbild oder den Ultraschallbildern umfassen, 
die unmittelbar vor oder nach der Erfassung der Dia-
gnosebilder erhalten werden. Dieses Verfahren kann 
entweder eine Graupegelbildkorrelation ohne den 
Bedarf von Konturumrissen oder alternativ die Regis-
trierung geometrischer Objekte (wie es auf dem Ge-
biet bekannt ist) verwenden, die aus den Umrissen 
der äußeren Oberfläche des Tumors oder der Läsion 
oder des Organs gebildet sind, wie es auf dem Ultra-
schallbild oder den Ultraschallbildern definiert ist, die 
in dem Diagnose- und dem Bestrahlungstherapie-
raum erfasst werden.

[0020] Als ein Ergebnis des obigen Bildvergleichs 
ist ein anderes bevorzugtes Merkmal der vorliegen-
den Erfindung der Schritt eines Bestimmens der not-
wendigen Tumor- oder Läsions- oder Organverschie-
bung, um den Tumor oder die Läsion oder das Organ 
bei der erwünschen Position anzuordnen, die durch 
den Bestrahlungsbehandlungsplan vorgeschrieben 
ist. Ein weiteres bevorzugtes Merkmal der vorliegen-
den Erfindung kann den Schritt eines Durchführens 
der obigen bestimmten Tumor- oder Läsions- oder 
Organverschiebung durch ein Bewegen des Behand-
lungstischs mit Bezug auf das Bestrahlungsbehand-
lungsgerät, ein Drehen des Behandlungstischs mit 
Bezug auf das Bestrahlungsbehandlungsgerät, ein 
Drehen des Kollimators des Bestrahlungsbehand-
lungsgeräts sowie ein Drehen des Gerüsts des Be-
strahlungstherapiegeräts oder irgendeine Kombinati-
on der obigen umfassen, aber nicht darauf begrenzt.

[0021] Deshalb ist gemäß einem Aspekt der vorlie-
genden Erfindung folgendes vorgesehen:  
ein Verfahren zum räumlichen Lokalisieren einer Lä-
sion für die Zwecke einer Bestrahlungsbehandlungs-
planung, das folgende Schritte aufweist:  
Erzeugen eines oder mehrerer Diagnosebilder bzw. 
diagnostischer Bilder der Läsion unter Verwendung 
eines Diagnosebilderzeugungsgeräts bzw. diagnosti-
schen Bilderzeugungsgeräts, das aus der Gruppe 
ausgewählt ist, die eine CAT-Abtastung, eine 
PET-Abtastung, eine CT-Abtastung aufweist,  
Zuweisen einer ersten dreidimensionalen Koordinate 
für die Läsion auf dem Diagnosebild unter Verwen-
dung eines Absolutkoordinatenreferenzsystems bzw. 
absoluten Koordinatenreferenzsystems,  
Erzeugen eines oder mehrerer Ultraschallbilder der 
Läsion oder Verwendung eines Ultraschallgeräts  
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Zuweisen einer zweiten dreidimensionalen Koordina-
te für die Läsion auf dem Ultraschallbild unter Ver-
wendung des Absolutkoordinatenreferenzsystems,  
Verschmelzen des Ultraschallbilds und des Bilds un-
ter Verwendung der ersten und der zweiten dreidi-
mensionalen Koordinate, um ein genaueres Bild der 
Läsion zu erhalten.

[0022] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel sieht die vorliegende Erfindung folgen-
des vor:  
ein Verfahren zum räumlichen Lokalisieren eines Tu-
mors für die Zwecke einer Bestrahlungsbehand-
lungsplanung, das folgende Schritte aufweist:  
Platzieren einer Mehrzahl von Justiermarken an dem 
Patienten in der Nähe der geschätzten Position des 
Tumors,  
Zuweisen einer ersten dreidimensionalen Koordinate 
für die Justiermarken unter Verwendung eines Abso-
lutkoordinatensystems,  
Erzeugen eines oder mehrerer Diagnosebilder des 
Tumors unter Verwendung eines Diagnosebilderzeu-
gungsgeräts, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die 
eine CRT-Abtastung, eine PET-Abtastung, eine 
CT-Abtastung aufweist, wobei das zumindest eine 
Diagnosebild auf demselben ein Bild des Tumors auf-
weist und ferner die Justiermarken aufweist,  
Zuweisen einer zweiten dreidimensionalen Koordina-
te für den Tumor auf dem zumindest einen Diagnose-
bild unter Verwendung der ersten dreidimensionalen 
Koordinate der Justiermarken als eine Referenz,  
Erzeugen eines oder mehrerer Ultraschallbilder des 
Tumors unter Verwendung eines Ultraschallgeräts, 
wobei das zumindest eine Ultraschallbild auf demsel-
ben ein Bild des Tumors aufweist und ferner die Jus-
tiermarken aufweist,  
Zuweisen einer dritten dreidimensionalen Koordinate 
für den Tumor auf dem Ultraschallbild unter Verwen-
dung der ersten dreidimensionalen Koordinate der 
Justiermarken als eine Referenz,  
Verschmelzen des Ultraschallbilds und des Bilds un-
ter Verwendung der zweiten und der dritten dreidi-
mensionalen Koordinate, um ein genaues Bild des 
Tumors zu erhalten.

[0023] Gemäß noch einem weiteren bevorzugen 
Aspekt der vorliegenden Erfindung kann ein Verfah-
ren zum räumlichen Lokalisieren eines Tumors für 
die Zwecke einer Strahlungsbehandlungsplanung 
vorgesehen sein, das folgende Schritte aufweist:  
Platzieren einer Mehrzahl von Justiermarken an dem 
Patienten in der Nähe der geschätzten Position des 
Tumors,  
Zuweisen einer ersten dreidimensionalen Koordinate 
für die Justiermarken unter Verwendung eines Abso-
lutkoordinatensystems,  
Erzeugen eines oder mehrerer Diagnosebilder des 
Tumors unter Verwendung eines Diagnosebilderzeu-
gungsgeräts, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die 
eine CAT-Abtastung, eine PET-Abtastung, eine 

CT-Abtastung aufweist, wobei das zumindest eine 
Diagnosebild auf demselben ein Bild des Tumors auf-
weist und ferner die Justiermarken aufweist,  
Zuweisen einer zweiten dreidimensionalen Koordina-
te für den Tumor auf dem zumindest einen Diagnose-
bild unter Verwendung der ersten dreidimensionalen 
Koordinate der Justiermarken als eine Referenz,  
Erzeugen eines oder mehrerer Ultraschallbilder des 
Tumors unter Verwendung eines Ultraschallgeräts, 
wobei das zumindest eine Ultraschallbild auf demsel-
ben ein Bild des Tumors aufweist,  
Verwenden eines Positionierungssystems, das konfi-
guriert ist, um zu ermöglichen, dass die Position und 
die Ausrichtung des einen oder der mehreren Ultra-
schallbilder bekannt ist, derart, dass einem Tumor 
auf dem einen oder den mehreren Ultraschallbildern 
eine dreidimensionale Koordinate in dem Absolutko-
ordinatenreferenzsystem zugewiesen werden kann,  
Verschmelzen des Ultraschallbilds und des Bilds un-
ter Verwendung der zweiten und der dritten dreidi-
mensionalen Koordinate, um ein genaues Bild des 
Tumors zu erhalten.

[0024] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist folgendes vorgesehen:  
ein System zum räumlichen Lokalisieren einer Läsion 
für die Zwecke einer Strahlungsbehandlungspla-
nung, das folgende Merkmale aufweist:  
ein Diagnosebilderzeugungsgerät bzw. ein diagnosti-
sches Bilderzeugungsgerät, das aus der Gruppe 
ausgewählt ist, die ein MRI-Abtastgerät, ein PET-Ab-
tastgerät, ein CET-Abtastgerät aufweist, wobei das 
Diagnosebilderzeugungsgerät zum Erzeugen zumin-
dest eines Diagnosebilds der Läsion angepasst ist,  
ein Ultraschallgerät, wobei das Ultraschallgerät zum 
Erzeugen zumindest eines Ultraschallbilds der Läsi-
on angepasst ist,  
eine Einrichtung zum Bereitstellen eines Absolutko-
ordinatenreferenzsystems bzw, absoluten Koordina-
tenreferenzsystems, derart, dass der Läsion eine 
erste dreidimensionale Koordinate auf dem Diagno-
sebild und eine zweite dreidimensionale Koordinate 
auf dem Ultraschallbild zugewiesen wird,  
eine Einrichtung zum Verschmelzen des Diagnose-
bilds und des Ultraschallbilds unter Verwendung der 
ersten dreidimensionalen Koordinate und der zwei-
ten dreidimensionalen Koordinate, um ein genaueres 
Bild der Läsion zu erhalten.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0025] Fig. 1 ist ein Funktionsblockdiagramm des 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0026] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines 
herkömmlichen Diagnosebilderzeugungsgeräts, wo-
bei ein Patient schematisch auf dem Bilderzeugungs-
gerät dargestellt ist.

[0027] Fig. 3 ist eine weitere perspektivische An-
6/35



DE 601 11 385 T2    2006.03.16
sicht eines Bilderzeugungsgeräts von Fig. 2.

[0028] Fig. 4 ist ein Beispiel eines Bilds, das durch 
das Bilderzeugungsgerät von Fig. 2 erzeugt wird und 
den Abschnitt der Läsion innerhalb des Patientenkör-
pers darstellt.

[0029] Fig. 5 ist ein Beispiel eines Bilds, das durch 
das Bilderzeugungsgerät von Fig. 2 erzeugt wird und 
Justiermarken bei bekannten Positionen mit Bezug 
auf das Diagnosebilderzeugungsgerät und auf dem 
Diagnosebild oder den Diagnosebildern sichtbar dar-
stellt.

[0030] Fig. 6 ist eine Darstellung der dreidimensio-
nalen Diagnosebilddaten, die aus den mehreren Dia-
gnosebildern rekonstruiert sind, wie beispielsweise 
dem einen, das in Fig. 5 gezeigt ist.

[0031] Fig. 7 ist eine perspektivische schematische 
Ansicht des herkömmlichen Diagnosebilderzeu-
gungsgeräts von Fig. 2, einschließlich einer Einrich-
tung zum Erzeugen eines Ultraschallbilds der Läsion 
innerhalb des Körpers des Patienten.

[0032] Fig. 8 ist eine Darstellung eines Ultraschall-
bilds des Tumors oder der Läsion oder des Organs.

[0033] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht, die 
mehrere Ultraschallbilder angibt, die von einer Läsion 
mit der Ultraschallvorrichtung von Fig. 7 genommen 
werden.

[0034] Fig. 10 ist eine Darstellung der dreidimensi-
onalen Ultraschallbilddaten, die aus den mehreren 
Ultraschallbildern rekonstruiert sind, die in dem 
Raum des Diagnosebilderzeugungsgeräts erfasst 
werden und in Fig. 9 gezeigt sind.

[0035] Fig. 11 ist eine Darstellung der dreidimensio-
nalen Ultraschall- und Diagnosebilddatensätze, die 
überlagert oder kombiniert sind.

[0036] Fig. 12 ist eine Darstellung einer Sequenz 
zweidimensionaler Ultraschallbilder der Läsion inner-
halb der dreidimensionalen Ultraschalldaten, wobei 
die äußere Oberfläche der Läsion umrissen ist.

[0037] Fig. 13 ist eine dreidimensionale Aufberei-
tung des Umrisses des Bilds, das aus den Läsions-
konturen präpariert ist, wie es in Fig. 12 dargestellt 
ist.

[0038] Fig. 14 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes herkömmlichen Bestrahlungstherapiebehand-
lungsgeräts oder eines linearen Beschleunigers, der 
eine drehbare Liege, einen Kollimator und ein Gerüst 
umfasst.

[0039] Fig. 15 ist eine perspektivische schemati-

sche Ansicht des linearen Beschleunigers, der eine 
Einrichtung zum Erzeugen eines Ultraschallbilds der 
Läsion innerhalb des Körpers des Patienten umfasst.

[0040] Fig. 16 ist eine Ansicht, die mehrere Ultra-
schallbilder angibt, die von einer Läsion mit dem Ul-
traschallbilderzeugungsgerät von Fig. 15 genommen 
sind.

[0041] Fig. 17 ist eine Darstellung der dreidimensi-
onalen Ultraschallbilddaten, die aus den mehreren 
Ultraschallbildern rekonstruiert sind, die in dem 
Raum des Therapiegeräts erfasst werden und in 
Fig. 16 gezeigt sind.

[0042] Fig. 18 ist eine Darstellung mehrerer zweidi-
mensionaler Ultraschallbilder, wobei die äußere 
Oberfläche der Läsion von Fig. 17 umrissen ist.

[0043] Fig. 19 ist eine dreidimensionale Aufberei-
tung des Umrisses des Bilds, das aus der Mehrzahl 
von Bildern von Fig. 18 präpariert ist.

[0044] Fig. 20 ist eine Darstellung des Prozesses 
zum Bestimmen der notwendigen Korrekturen bei 
der Behandlungseinrichtung (Tischposition, Kollima-
tor- und Gerüstdrehbewegung) vor einer Behand-
lungssitzung basierend auf einer Kontur- oder Ober-
flächenregistrierung.

[0045] Fig. 21 ist eine Darstellung des Prozesses 
zum Bestimmen der notwendigen Korrekturen bei 
der Behandlungseinrichtung (Tischposition, Kollima-
tor- und Gerüstdrehbewegung) vor einer Behand-
lungssitzung basierend auf einer Bildkreuzkorrelati-
on.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0046] Eine Darstellung eines Ausführungsbeispiels 
des Verfahrens und der Vorrichtung der vorliegenden 
Erfindung ist in den Komponenten der Vorrichtung 
und Bildern gezeigt, die von den Figuren abgeleitet 
sind. In dem schematischen Diagramm von Fig. 1 ist 
das Ausführungsbeispiel der Erfindung allgemein 
dargestellt. Um eines der Ziele der vorliegenden Er-
findung zu erreichen, d. h. um die genauest mögliche 
Definition der Größe, Position und Ausrichtung eines 
Tumors 010 zu erhalten, wurde herausgefunden, 
dass der Zielbereich eines Körpers eines Patienten 
009, der angeblich einen Tumor 010 aufweist, unter 
Verwendung zweier getrennter Diagnosevorrichtun-
gen abgetastet oder diagnostiziert werden kann und 
dass die resultierenden Bilder verglichen werden 
können. Dies kann durch ein Vergleichen des Bilds 
des Tumors 010, das durch die Verwendung eines Di-
agnosegeräts erfasst wird, das aus einer Gruppe 
ausgewählt ist, die ein MRI, CT oder PET aufweist, 
mit dem Bild des Tumors 010, das mit einer Ultra-
schallvorrichtung, wie beispielsweise diesen von 
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Acuson, GE Medical Systems, Siemens, Toshiba und 
anderen erhalten wird, erreicht werden. Die Reihen-
folge, in der die zwei Bilder erfasst werden, ist ohne 
Bedeutung, solange die Bilder innerhalb einer kurzen 
Zeitperiode von dem anderen erfasst werden, z. B. 
innerhalb einer Stunde, aber nicht begrenzt darauf.

[0047] Gemäß diesem Aspekt kann das erste Bild, 
das erfasst werden soll, beispielsweise durch die Ver-
bindung eines Diagnosebilderzeugungsgeräts 002
erfasst werden, das beispielsweise ein Computerto-
mografie-Abtastgerät („CT"-Abtastgerät), ein 
Magnetresonanzbilderzeugungsabtastgerät 
(„MRI"-Abtastgerät) oder alternativ ein 
Positronenemmissionstomografieabtastgerät 
(„PET"-Abtastgerät) oder irgendein anderes äquiva-
lentes Gerät oder irgendein anderes Bilderzeugungs-
diagnosegerät sein kann. Mit Bezug auf Fig. 2 ist ein 
(herkömmliches) Diagnosebilderzeugungsgerät 002
schematisch mit einem herkömmlichen Bilderzeu-
gungstisch 001 gezeigt, auf dem ein Patient 009, der 
einen Tumor oder eine Läsion oder ein Organ von In-
teresse 010 aufweist, angeordnet sein kann. Das Di-
agnosebilderzeugungsgerät 002 kann ein Quer-
schnittsbild 023 oder eine „Scheibe" (slice) des Kör-
pergewebes erzeugen, wobei eine derartige „Schei-
be" schematisch in Fig. 4 dargestellt ist, wobei der 
Tumor oder die Läsion oder das Organ von Interesse 
010 gezeigt ist. Mehrere Diagnosebilder 023 können 
durch ein Bewirken einer Relativbewegung zwischen 
dem Diagnosebilderzeugungsgerät 002 und dem Pa-
tienten 009 in dem Scheibenerfassungsraum 017
des Diagnosebilderzeugungsgeräts 002 erfasst wer-
den, wie es beispielsweise in Fig. 3 gezeigt ist. Fig. 6
stellt ein dreidimensionales Bild 027 dar, das aus ei-
ner Mehrzahl von „aufeinander folgenden" Diagnose-
bildern 023 von Teilen oder Abschnitten des Patien-
ten 009 gebildet oder rekonstruiert ist.

[0048] Da das Bild des Tumors 010, das mit dem Di-
agnosebilderzeugungsgerät 002 erfasst wird, mit 
dem Bild des gleichen Tumors 010 verglichen wer-
den soll, das mit einem Ultraschallgerät 005, 008 ge-
nommen ist, wie es in Fig. 1 zu sehen ist, ist es not-
wendig, dass der Tumor referenziert wird, d. h. dem-
selben ein Satz von Koordinaten gegeben wird, die 
ermöglichen, dass der Vergleich wirksam ist. Zum 
Beispiel können die Koordinaten unabhängig von so-
wohl dem Diagnosebilderzeugungsgerät 002 als 
auch dem Ultraschallgerät 005, 008 sein. Das Koor-
dinatensystem muss jedoch eventuell in der Lage 
sein, die Positionen eines Tumors 010, der mit dem 
Diagnosebilderzeugungsgerät 002 gefunden wird, 
mit der Position des gleichen Tumors 010, der mit 
dem Ultraschallbilderzeugungsgerät 005, 008 gefun-
den wird, zu korrelieren. Deshalb muss eventuell ein 
Absolutkoordinatensystem 011 eingerichtet werden.

[0049] Zu diesem Zweck kann eine Einrichtung zum 
Zuweisen einer absoluten Koordinate für den Tumor 

010 an einem Absolutkoordinatensystem 011 vorge-
sehen sein, wobei die absolute Koordinate verwen-
det werden kann, um das beispielsweise CT-Bild des 
Tumors 010 mit dem Ultraschallbild desselben zu 
korrelieren. Um dies zu tun, kann eine Anzahl von 
Markierern, auch als Justiermarken bekannt, bei-
spielsweise drei Justiermarken 029, wie es in Fig. 5
dargestellt ist, an dem Körper 009 des Patienten in 
oder um die Nähe der Läsion herum vor der Erfas-
sung der Diagnosebilder 023 platziert werden. Ge-
mäß einer Praxis können die Justiermarken 029 alle 
in der gleichen Ebene platziert sein. Die Position der 
Justiermarken (die irgendwelche physischen Markie-
rer sein können, die in einem Diagnosebild ohne Wei-
teres gesehen oder identifiziert werden können) kann 
dann in dem Absolutkoordinatensystem 011 durch 
die Verwendung irgendeines bekannten Systems, z. 
B. eines Messungssystems ermittelt werden.

[0050] Das Messungssystem kann irgendeine be-
kannte Form oder Gestalt annehmen. Zum Beispiel 
kann das Messungssystem bei einem Ausführungs-
beispiel einen oder mehrere Laser oder Lasersyste-
me aufweisen, wobei die Laser beispielsweise an 
den Wänden oder der Decke des Raums angeordnet 
sein können, in dem das Diagnosebilderzeugungsge-
rät 002 positioniert ist. Derartige Messungssysteme 
sind auf dem Gebiet bekannt und können beispiels-
weise im Handel von einer Firma namens Cemar 
Electric, Produkt Cermaligne, Modell Nummer CL 
505-CH2, erworben werden. Die Laser oder ir-
gendein anderes geeignetes Gerät können auf die 
Justiermarken gerichtet sein und dadurch, dass die 
Laserstrahlen von den Justiermarken zu der Quelle 
derselben oder zu irgendeinem anderen Messungs-
gerät zurückgeworfen werden, können die Koordina-
ten der Justiermarken bestimmt und zugewiesen 
werden. Folglich können den Justiermarken absolute 
Koordinaten zugewiesen werden, beispielsweise X1, 
Y1, Z1, wie es in Fig. 5 dargestellt ist. Das Messungs-
system kann dann die absoluten Koordinaten der 
Justiermarken zu dem Diagnosebilderzeugungsgerät 
herunterladen oder weiterleiten.

[0051] Aus der in Fig. 5 dargestellten Scheibe 023, 
die sowohl die Justiermarke 029 als auch den Tumor 
010 an der gleichen Scheibe zeigt, ist es dann mög-
lich, irgendeinem Punkt des Tumors 010 eine absolu-
te Koordinate in dem Absolutkoordinatensystem 011
zuzuweisen. Dies kann durch eine einfache Korrela-
tion basierend auf der relativen Position der Justier-
marken 029 und des Tumors 010 vorgenommen wer-
den, wie es in der Bildscheibe 023 gezeigt und in dem 
Bildkoordinatensystem 030 der Scheibe 023 gemes-
sen ist. Da die Koordinaten der Justiermarken 029 in 
dem Absolutkoordinatensystem 011 bekannt sind 
und die relative Position des Tumors 010 mit Bezug 
auf die Justiermarken 029 aus Informationen bekannt 
ist, die in der Scheibe 023 von Fig. 5 gezeigt sind, 
kann ein herkömmlicher Anpassungsalgorithmus, 
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der Durchschnittsfachleuten auf dem Gebiet bekannt 
ist, verwendet werden, um eine Transformationsmat-
rix oder eine Koordinatentransformation zu bestim-
men, um irgendeinem Punkt in dem Tumor 010 abso-
lute Koordinaten zuzuweisen, beispielsweise X2, Y2, 
Z2. Die Bestimmung der Koordinaten (X, Y, Z) ir-
gendeines Objekts innerhalb des Diagnosebilds 023
oder 027, und deshalb zugewiesener absoluter Koor-
dinaten innerhalb des Absolutkoordinatensystems 
011, kann auf diese Weise erzielt werden.

[0052] Obwohl Fig. 4 und Fig. 5 als das Absolutko-
ordinatensystem 011 durch den Patienten 009 ange-
ordnet aufweisend gezeigt sind, ist es klar, dass das 
Absolutkoordinatensystem 011 anders als durch den 
Körper 009 hindurch angeordnet sein kann.

[0053] Ein zusätzlicher Schritt bei der Bestimmung 
der Größe, Position und Ausrichtung eines Tumors 
010 kann in Fig. 7 dargestellt sein, bei der eine Ein-
richtung 005, 008 zum Erzeugen zumindest eines Ul-
traschallbildes 016 der Läsion 010 gezeigt ist. Die 
Einrichtung 008 zum Erzeugen zumindest eines Ul-
traschallbilds kann in dem Diagnosebilderzeugungs-
raum angeordnet sein, in dem das Diagnosebilder-
zeugungsgerät 002 positioniert ist. Die Einrichtung 
008 zum Erzeugen eines Ultraschallbildes 016 kann 
eine herkömmliche, im Handel erhältliche Ultraschall-
sonde 005 verwenden. Die Ultraschallsonde 005
kann in Kontakt mit dem Körper 009 des Patienten 
gebracht werden, um das Ultraschallbild oder die Ul-
traschallbilder 016 des Tumors oder der Läsion oder 
des Organs 010 zu erzeugen, wie es in Fig. 8 darge-
stellt ist. Wie es in Fig. 9 dargestellt ist, kann durch 
ein Bewegen, Verschieben oder Drehen der Ultra-
schallsonde 005 eine Mehrzahl von Ultraschallbil-
dern 016 des Tumors oder der Läsion oder des Or-
gans 010 in verschiedenen Ebenen erfasst werden. 
In Fig. 9 ist die Läsion 010 innerhalb der Mehrzahl 
von Ultraschallbildern 016 angeordnet gezeigt, wobei 
die Ebene jedes Ultraschallbilds die Ausrichtung der 
Ultraschallsonde 005 zu der Zeit der Ultraschallbil-
derfassung darstellt. Wie es zu sehen ist, sind die 
Ebenen eventuell nicht notwendigerweise parallel zu-
einander. Aus der Mehrzahl von Ultraschallbildern 
016 kann eine Rekonstruktion des dreidimensionalen 
Volumens oder Bild 031 (Fig. 10) der Ultraschallda-
ten durchgeführt werden.

[0054] Um das dreidimensionale Volumen 031 aus 
den Ultraschalldaten genau zu rekonstruieren und 
um eine absolute Koordinate in dem Absolutkoordi-
natensystem 011 zuzuweisen, müssen die Ausrich-
tung und die Position (hierin im Folgenden als die 
Ausrichtung bezeichnet) der Ultraschallsonde 005
mit Bezug auf das Absolutkoordinatensystem 011 zu 
der Zeit bekannt sein, zu der jedes Ultraschall des 
Tumors 010 gemacht wird. Um dies zu erzielen, kann 
eine Einrichtung 006a, 006b zum Angeben der 
(räumlichen) Ausrichtung der Ultraschallsonde 005

verwendet werden und kann insbesondere in dem 
Raum des Diagnosegeräts 002 angeordnet sein, wie 
es in Fig. 7 gezeigt ist. Irgendein herkömmliches Po-
sitionserfassungssystem kann als die Einrichtung 
006a, 006b verwendet werden, um die Position und 
die Ausrichtung der Ultraschallsonde 005 zu bestim-
men. Derartige Systeme sind beispielsweise auf dem 
Gebiet bekannt, werden manchmal allgemein Verfol-
gungssysteme genannt und können im Handel von 
Ascension Technology Corporation, InterSense, 
Northern Digital Inc. Motion Analysis Corp. u. a. er-
hältlich sein. Die Verwendung der Positionserfas-
sungseinrichtung 006a und 006b kann die Bestim-
mung der Position der Sonde mit Bezug auf das Ab-
solutkoordinatensystem 011 ermöglichen. Die Positi-
onierungssysteme können beispielsweise folgendes 
umfassen, aber sind nicht begrenzt darauf: ein Ka-
merasystem, das in dem Raum fixiert ist und auf Licht 
emittierende oder reflektierende Markierer blickt, die 
an der Ultraschallsonde 005 befestigt sind; ein Ultra-
schallsystem mit Emittern, die an der Sonde 005 be-
festigt sind, wobei ein Detektor die Abstände zu die-
sen Emittern durch Zeitmessungen und folgende ge-
ometrische Triangulation misst, um die Position und 
Ausrichtung der Ultraschallsonde 005 zu bestimmen; 
ein Positionierungssystem, das auf einem mechani-
schen Arm basiert, wobei die Ultraschallsonde 005
an dem Arm angebracht ist. Es ist zu beachten, dass 
weder die Ultraschallsonde 005 noch die Einrichtung 
006a, 006b zum Angeben der geometrischen Aus-
richtung der Ultraschallsonde 995 an dem Tisch 001
des Diagnosebilderzeugungsgeräts 002 fixiert sein 
müssen.

[0055] Die Einrichtung 006a, 006b zum Bestimmen 
der Koordinaten und der geometrischen Ausrichtung 
der Ultraschallsonde 005 ist mit dem Absolutkoordi-
natensystem 001, d. h. beispielsweise den Lasern, 
koordiniert, ausgelegt, verbunden oder kalibriert. Als 
ein Ergebnis dieser Ausrichtung oder Kalibrierung 
können die Koordinaten (X, Y, Z) in dem Absolutkoor-
dinatenreferenzsystem 011 irgendeines Punkts oder 
Merkmals in einem Ultraschallbild 016 ermittelt wer-
den. Mit anderen Worten können die Laser, die die 
Basis des Absolutkoordinatensystems 011 bilden 
können, verwendet werden, um die absoluten Koor-
dinaten eines Tumors 010 zu bestimmen, der mit ei-
nem Ultraschallbild aufgenommen wird, wie es in 
Fig. 10 dargestellt ist.

[0056] Weil das Absolutkoordinatensystem 011 so-
wohl für das Diagnosebilderzeugungsgerät 002 als 
auch das Ultraschallgerät 005 gemeinsam ist, ist es 
möglich, die Position eines Tumors 010 mit Bezug auf 
beide Systeme genau zu korrelieren. Mit dieser 
Kenntnis kann der Wert der Ultraschallbilddaten für 
jeden Punkt innerhalb des rekonstruierten Volumens 
031 (Fig. 10) durch Interpolierungsalgorithmen be-
stimmt werden, die Durchschnittsfachleuten auf dem 
Gebiet bekannt sind. Die Erfassungssteuer- und Ver-
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schmelzungssoftware kann auf einem zweckgebun-
denen Computer oder Arbeitsplatzrechner 013 aus-
geführt werden, wie es in Fig. 1 dargestellt ist. Stan-
dardmäßige Segmentations- und andere Bildverbes-
serungswerkzeuge sind verfügbar, um den Prozess 
eines Läsionsumreißens und -aufbereitens zu er-
leichtern.

[0057] Da die Erfassung der Mehrzahl von Ultra-
schallbildern 016 vor oder unmittelbar nach (d. h. un-
mittelbar vor oder unmittelbar nach) der Erfassung 
der Mehrzahl von Diagnosebildern 023 vorgenom-
men wird, stellen die dreidimensionalen Ultraschall-
bilddaten 031 und das dreidimensionale Diagnose-
bild 027 Bilder räumlich überlappender Volumen oder 
Abschnitte der Patientenanatomie zu zwei sehr nahe 
beieinander liegenden Zeitmomenten dar. Für eine 
große Anzahl anatomischer Stellen kann angenom-
men werden, dass die Patientenanatomie sich inner-
halb der für eine Behandlungsplanung erforderlichen 
Genauigkeit in diesen zwei sehr eng aneinander lie-
genden Augenblicken nicht verändert und deshalb 
sowohl die dreidimensionalen Ultraschallbilddaten 
031 als auch die dreidimensionalen Diagnosebildda-
ten 027 zeitlich identische, räumlich überlappende 
Abschnitte der gleichen Patientenanatomie darstel-
len. Vorausgesetzt, dass die Positionen und die Aus-
richtungen sowohl der dreidimensionalen Ultraschall-
bilddaten 031 als auch der dreidimensionalen Diag-
nosebilddaten 027 jeweils mit Bezug auf das Absolut-
koordinatenreferenzsystem 011 des Diagnosegeräts 
022 bekannt sind, können die dreidimensionalen Ul-
traschallbilddaten 031 und die dreidimensionalen Di-
agnosebilddaten 027 überlagert werden, d. h. genau 
überlagert werden, wie es in Fig. 11 dargestellt ist.

[0058] Wenn die dreidimensionalen Ultraschallbild-
daten 031 und die dreidimensionalen Diagnosebild-
daten 027 kombiniert sind, können Konturen 022 der 
äußeren Oberfläche der Läsion 010 in beliebig aus-
gewählten Ebenen innerhalb der dreidimensionalen 
Ultraschallbilddaten 031 oder der dreidimensionalen 
Diagnosebilddaten 027 (Fig. 12) definiert und bei der 
korrekten Position derselben innerhalb der dreidi-
mensionalen Ultraschallbilddaten 031 oder der drei-
dimensionalen Diagnosebilddaten 027 angezeigt 
werden. Diese Konturen 022 können verwendet wer-
den, um eine dreidimensionale Aufbereitung 021 der 
Läsion innerhalb der dreidimensionalen Diagnose-
bilddaten 027 (Fig. 13) durchzuführen. Auf diese 
Weise ist die Läsion 010 (1) mit Bezug auf das Abso-
lutkoordinatenreferenzsystem 011 des Diagnosege-
räts 022 lokalisiert und definiert und (2) innerhalb der 
dreidimensionalen Diagnosebilddaten 027 lokalisiert, 
definiert und visualisiert. Aufgrund von (1) und (2) 
oben kann ein Bestrahlungsbehandlungsplan in einer 
herkömmlichen Weise entworfen werden, um die not-
wendige Bestrahlung zu der Läsion 010 zu liefern. 
Dies ist so, selbst falls die Läsion 010 eventuell durch 
das Bild oder die Bilder 023, die mit dem Diagnose-

bilderzeugungsgerät 002 oder alternativ durch das 
Ultraschallgerät 005 erfasst werden, nicht vollständig 
visualisiert wurde. Die Kombination der Zwei erzeugt 
jedoch ein genaueres Bild des Tumors 010. Danach 
kann ein Bestrahlungsbehandlungsplan entworfen 
werden, wie beispielsweise ein konformer Plan, wo-
durch die Form des Bestrahlungsstrahls sich an die 
räumliche Kontur oder den Umriss 022 der Läsion an-
passt.

[0059] Falls zusätzlich ein gesundes Organ 010 mit 
der oben beschriebenen Prozedur lokalisiert und um-
rissen wird, wird der Bestrahlungsbehandlungsplan 
vorzugsweise entworfen, um eine übermäßige Be-
strahlungsbeschädigung an dem Organ 010 zu ver-
meiden. Die dreidimensionalen Ultraschallbilddaten 
031, die dreidimensionalen Diagnosebilddaten 027, 
die Konturen 022 der äußeren Oberfläche der Läsion 
010 und die dreidimensionale Aufbereitung 021 der 
Läsion 010 können dann von dem Arbeitsplatzrech-
ner 031, wie es in Fig. 1 dargestellt ist, zu einem 
Computer oder einem Arbeitsplatzrechner 014 in 
dem Steuerbereich des Bestrahlungstherapiegeräts 
003 übertragen werden, wie es in Fig. 1 dargestellt 
ist, um als Referenzdaten für die Verifizierung der Be-
handlungsposition des Tumors oder der Läsion oder 
des Organs 011 vor der Bestrahlungsbehandlungs-
sitzung zu dienen.

[0060] Es ist klar, dass der oben beschriebene Ver-
gleich zwischen einem Diagnosebild 027 und dem Ul-
traschallbild 031 kein notwendiger Schritt des hierin 
im Folgenden beschriebenen Verfahrens ist. Gemäß
einem zusätzlichen Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung und um die oben beschriebenen 
Fehler vom Typ II zu vermeiden, kann es somit not-
wendig sein, einen Tumor 010 unmittelbar vor dem 
Beginn der Bestrahlungsbehandlung mit dem glei-
chen Tumor 010 zu vergleichen, der während des Be-
handlungsplans definiert wird. Dies soll sicherstellen, 
dass irgendeine Veränderung bei dem Tumor, d. h. 
die Größe, Position, Ausrichtung etc. ... desselben, 
durch eine Veränderung bei dem Behandlungsplan 
berücksichtigt werden kann, falls notwendig. Um dies 
zu erzielen, kann ein Ultraschall des Tumors 010
während des Behandlungsplans ganz wie oben be-
schrieben unter Verwendung der Ultraschallausrüs-
tung 008 und 005 genommen werden. Es ist klar, 
dass die Verwendung eines Absolutkoordinatensys-
tems 011 in Verbindung mit dem Nehmen des Ultra-
schalls während der Diagnosephase erforderlich sein 
kann, um dem Tumor 010 absolute Koordinaten zu-
zuweisen.

[0061] Bevor die Bestrahlungsbehandlungssitzung 
beginnt, kann die Verifizierung der Position des Tu-
mors oder der Läsion oder des Organs 010 in der fol-
genden Weise vorgehen. Mit Bezug auf Fig. 14 kann 
der Patient 009, der einen Tumor oder eine Läsion 
oder ein Organ von Interesse 010 aufweist, auf dem 
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Behandlungstisch 018 des herkömmlichen Therapie-
geräts 003 angeordnet werden, das hierin im Folgen-
den als ein linearer Beschleuniger bezeichnet ist. Es 
ist klar, dass das hierin beschriebene Verfahren bei ir-
gendeinem bekannten oder zukünftigen Bestrah-
lungstherapiegerät oder bei irgendeinem anderen 
Typ einer Therapievorrichtung verwendet werden 
kann. Der gleiche Patient ließ in der Vergangenheit, 
wie beispielsweise in der unmittelbaren Vergangen-
heit, ein Ultraschall durchführen, um die Größe, Form 
und Ausrichtung des Tumors 010 während der Diag-
nosephase zu bestimmen, ganz wie oben beschrie-
ben. Während des Ultraschalls wurde dem Tumor 
eine absolute Koordinate (X, Y, Z) zugewiesen. Wie 
es in Fig. 14 gezeigt ist, ist zu der Zeit der Behand-
lungssitzung in dem Therapieraum die Position 
(möglicherweise einschließlich Ausrichtung und 
Form), mit anderen Worten die absoluten Koordina-
ten, des Tumors oder der Läsion oder des Organs 
010 des Patienten auf dem Therapietisch 018 zwei-
felsohne unterschiedlich von den absoluten Koordi-
naten des Tumors 010, die während der vorherge-
henden Diagnosephase zugewiesen werden. Dies 
kann von einer Vielfalt von Faktoren herrühren, ein-
schließlich unterschiedlicher Größen und Formen der 
betroffenen Maschinen, einer unterschiedlichen Po-
sitionierung des Patienten 009 und der Tatsache, das 
der Tumor 010 selbst gewachsen, geschrumpft sein 
oder sich bewegt haben kann.

[0062] Es ist deshalb wichtig, in der Lage zu sein, 
diesen Unterschied bei der Position des Tumors 010
zu berücksichtigen und zu kompensieren. Um dies zu 
tun, muss ein gemeinsamer absoluter Referenzrah-
men oder ein System, d. h. gemeinsam für das Ultra-
schallgerät 008 und das Therapiegerät 003, entwi-
ckelt werden, um in der Lage zu sein, Positionen zwi-
schen einem Tumor 010, der durch das Ultraschallbil-
derzeugungsgerät 008 identifiziert wird, und dem 
gleichen Tumor 010 der durch ein Ultraschall vor ei-
nem Behandeltwerden durch den linearen Beschleu-
niger 003 identifiziert wird, zu korrelieren, wobei der 
lineare Beschleuniger möglicherweise bei einer un-
terschiedlichen physischen Position gelegen ist.

[0063] Dies kann durch die Verwendung eines ähn-
lichen Messungssystems, wie es oben beschrieben 
ist, erzielt werden, wobei das System beispielsweise 
Laser aufweisen kann, die an den Wänden oder der 
Decke des Behandlungsraums (019, Fig. 1) ange-
ordnet sind. Das Messungssystem, das bei dem Dia-
gnoseraum mit dem Ultraschall 008 und 005 verwen-
det wird, kann das gleiche wie das Messungssystem 
sein, das in dem Behandlungsraum verwendet wird, 
obwohl es nicht direkt notwendig ist. Beide Systeme 
müssen jedoch kalibriert sein, um einen Referenz-
rahmen zu ergeben, der sowohl für das Diagnoseul-
traschallgerät 008 als auch das Therapiegerät 003
gemeinsam ist. Folglich können das Absolutkoordi-
natenreferenzsystem 011 des Ultraschalldiagnose-

geräts 005 und das Absolutkoordinatensystem 019
des Therapiegeräts 003 (wie es in Fig. 17 dargestellt 
ist) Koordinaten ergeben, die für beide gemeinsam 
sind und die korreliert werden können. Folglich kann 
die beabsichtigte Behandlungsposition 023 (mögli-
cherweise einschließlich einer Ausrichtung) der Läsi-
on 010 aus den räumlichen Koordinaten und der Er-
streckung der Läsion 010 berechnet werden, die vor-
hergehend durch das Ultraschallbilderzeugungsgerät 
002 mit dem früher beschriebenen und in Fig. 2 bis 
Fig. 13 dargestellten Lokalisations- und Definitions-
verfahren bestimmt wurden.

[0064] Typischerweise kann bei dem Prozess einer 
Behandlungsplanung eine 4 × 4-Transformationsma-
trix T bestimmt werden, die, wenn dieselbe durch me-
chanische Bewegungen des Therapiegerätetischs 
018, des Behandlungsgerätekollimators 004 sowie 
des Behandlungsgerätegerüsts 007 auf den Patien-
ten angewandt wird, den Tumor oder die Läsion oder 
das Organ 010 bei der erwünschten Behandlungspo-
sition anordnet. Falls das Absolutkoordinatenrefe-
renzsystem 011 des Ultraschalldiagnosegeräts 002
und das Absolutkoordinatensystem 019 des Thera-
piegeräts 003 nicht identisch sind, kann eine vordefi-
nierte Transformationsmatrix oder eine Koordinaten-
transformation zwischen den zweien verwendet wer-
den, um Koordinaten des Tumors 010 in einem Sys-
tem mit den Koordinaten in einem anderen zu korre-
lieren.

[0065] Als ein erster Schritt zu der Verifizierung der 
beabsichtigten Behandlungsposition hin wird eine 
Lokalisation und Definition der tatsächlichen Position 
des Tumors oder der Läsion oder des Organs 010 in 
dem Raum des herkömmlichen Bestrahlungsthera-
piegeräts 003 ähnlich der Lokalisation oder Definition 
des Tumors oder der Läsion oder des Organs 010
durchgeführt, die in dem Raum des Ultraschalldiag-
nosegeräts 002 durchgeführt wird. Eine Einrichtung 
028 (Fig. 15) zum Erzeugen zumindest eines Ultra-
schallbilds 020 der Läsion 010 (Fig. 15) ist in dem 
Therapieraum angeordnet, wie es in Fig. 15 gezeigt 
ist. Vorzugweise verwendet die Einrichtung 028 zum 
Erzeugen zumindest eines Ultraschallbilds 020 eine 
herkömmliche, im Handel erhältliche Ultraschallson-
de 025 (Fig. 15).

[0066] Die Ultraschallsonde 025 wird mit dem Pati-
entenkörper 009 (Fig. 15) in Kontakt gebracht, um 
ein Ultraschallbild oder Ultraschallbilder 020 des Tu-
mors oder der Läsion oder des Organs 010 (Fig. 16) 
zu erzeugen. Durch ein Bewegen oder Drehen der 
Ultraschallsonde 025 kann eine Mehrzahl von Ultra-
schallbildern 020 (Fig. 16) des Tumors oder der Läsi-
on oder des Organs 010 erfasst werden. In Fig. 16 ist 
die Läsion 010 innerhalb der Mehrzahl von Ultra-
schallbildern 020 angeordnet gezeigt, wobei die Ebe-
ne jedes Ultraschallbilds die Ausrichtung der Ultra-
schallsonde 025 zu der Zeit der Ultraschallbilderfas-
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sung darstellt. Aus der Mehrzahl von Ultraschallbil-
dern 020 wird eine Rekonstruktion des dreidimensio-
nalen Volumens oder Bilds 033 (Fig. 17) der Ultra-
schalldaten in dem Absolutkoordinatensystem 019
des Therapiegeräts 003 durchgeführt. Es ist zu be-
achten, dass abhängig von der Größe des rekonstru-
ierten Volumens 033 es eine Position in der Periphe-
rie des rekonstruierten Volumens 033 geben kann, 
für die Ultraschalldaten nicht verfügbar sind.

[0067] Um das dreidimensionale Volumen 033 der 
Ultraschalldaten aus der Mehrzahl von Ultraschallbil-
dern 020 genau zu rekonstruieren, muss für jedes er-
fasste Ultraschallbild 020 die Ausrichtung und die Po-
sition (hierin im Folgenden als die Ausrichtung be-
zeichnet) der Ultraschallsonde 025 mit Bezug auf das 
Absolutkoordinatensystem 019 des Therapiegeräts 
003 bekannt sein. Eine Einrichtung 026a, 026b zum 
Angeben der geometrischen Ausrichtung der Ultra-
schallsonde 025 kann in dem Raum des Therapiege-
räts 003 angeordnet sein, wie in Fig. 15 gezeigt ist. 
Irgendein herkömmliches Positionserfassungssys-
tem kann als die Einrichtung 026a, 026b verwendet 
werden, um die Position und die Ausrichtung der Ul-
traschallsonde 025 mit Bezug auf das Koordinaten-
system 019 des Therapiegeräts 003 zu bestimmen, 
ganz wie oben ausführlicher beschrieben. Obwohl 
nicht notwendigerweise identisch mit dem oben mit 
Bezug auf das Diagnoseultraschallgerät 008 be-
schriebene System, kann es zweckmäßig sein, dass 
beide Systeme die gleichen sind. Es ist zu beachten, 
dass weder die Ultraschallsonde 025 noch die Ein-
richtung 026a, 026b zum Angeben der geometri-
schen Ausrichtung der Ultraschallsonde 025 an dem 
Tisch 018 des Therapiegeräts 003 fixiert sein muss.

[0068] Die Einrichtung 026a–026b zum Angeben 
der geometrischen Ausrichtung der Ultraschallsonde 
025 ist mit dem Absolutkoordinatenreferenzsystem 
019 des Therapiegeräts 003 ausgerichtet oder, wie 
es auf dem Gebiet bekannt ist, zu demselben kalib-
riert. Aufgrund dieser Ausrichtung oder Kalibrierung 
sind für irgendeinen Punkt oder ein Merkmal aus der 
Mehrzahl von Ultraschallbildern die Koordinaten (A, 
B, C) irgendeines Punkts, d. h. des Tumors 010, in 
dem Absolutkoordinatensystem 019 des Therapiege-
räts 003 bekannt. Mit dieser Kenntnis kann der Wert 
der Ultraschallbilddaten für jeden Punkt innerhalb 
des rekonstruierten Volumens 033 (Fig. 17) durch In-
terpolieralgorithmen bestimmt werden, die Durch-
schnittsfachleuten auf dem Gebiet bekannt sind. Fer-
ner sind für irgendeinen Punkt oder ein Merkmal in-
nerhalb des Volumens der Ultraschallbilddaten 033
(Fig. 17) die Koordinaten (X, Y, Z) in dem Absolutko-
ordinatensystem 019 des Therapiegeräts 003 be-
kannt. Somit ist die Lokalisation des Tumors oder der 
Läsion oder des Organs 010 vollständig, wie es durch 
die dreidimensionalen Ultraschallbilddaten 033
(Fig. 17) gezeigt ist. Ferner können Konturen 024
(Fig. 18) der äußeren Oberfläche der Läsion 010 in 

beliebigen Ebenen innerhalb der dreidimensionalen 
Ultraschallbilddaten 033 (Fig. 17) definiert werden. 
Diese Konturen 024 können verwendet werden, um 
eine dreidimensionale Aufbereitung 034 (Fig. 19) der 
Läsion in dem Koordinatensystem 019 des Therapie-
geräts 033 ordnungsgemäß durchzuführen.

[0069] Wenn der Tumor oder die Läsion oder das 
Organ 010 einmal in dem Raum des Therapiegeräts 
003 lokalisiert ist, können die notwendigen Einstel-
lungen der Position des Behandlungstischs 018, der 
Drehbewegung des Behandlungsgerätekollimators 
004 sowie der Drehbewegung des Behandlungsge-
rätegerüsts 007 durch eines der folgenden zwei Ver-
fahren durchgeführt werden. Mit Bezug auf Fig. 20
richtet das erste Verfahren eine Koordinatentransfor-
mation (4 × 4-Transformationsmatrix) R zwischen 
dem Absolutkoordinatensystem 011 des Ultraschall-
diagnosegeräts 002 und dem Koordinatensystem 
019 des Therapiegeräts 003 durch ein Überlagern 
oder in Übereinstimmung bringen der dreidimensio-
nalen Oberfläche 022 oder der Konturen 021 der Lä-
sion 010, wie es innerhalb der dreidimensionalen Ul-
traschalllokalisationsdaten 031 umrissen ist, die mit 
dem Ultraschalldiagnosegerät 002 vor dem Behand-
lungsplan erfasst werden, mit der dreidimensionalen 
Oberfläche 034 oder den Konturen 024 der Läsion 
010 ein, wie es innerhalb der dreidimensionalen Ul-
traschalllokalisationsdaten 033 umrissen ist, die 
durch das Ultraschallgerät 025 und 028 in dem The-
rapiegerät 003 erfasst werden. Herkömmliche Ver-
fahren für eine Tumor- und Oberflächenanpassung 
können eine Fasenübereinstimmung und eine 
„Oben-und-Hut"- („top-and-hat") Anpassung nach 
der Methode kleinster Abstandsquadrate sowie ir-
gendein anderes erforderliches oder erwünschtes 
Verfahren umfassen.

[0070] Ein alternatives Verfahren für die Einrichtung 
der Koordinatentransformation R zwischen dem Ab-
solutkoordinatensystem 031 des Ultraschalldiagno-
segeräts 002 und dem Koordinatensystem 019 des 
Therapiegeräts 003, das sich nicht auf vordefinierte 
Konturen der Oberflächen stützt, ist in Fig. 21 darge-
stellt. Bei dieser Alternative wird eine Bildkreuzkorre-
lation zwischen den rekonstruierten dreidimensiona-
len Ultraschalllokalisationsdaten 033, die in dem 
Raum des Therapiegeräts 003 vor der Behandlungs-
sitzung erfasst werden, und den dreidimensionalen 
Ultraschalllokalisationsdaten 031 durchgeführt, die in 
dem Raum des Diagnosegeräts 002 vor dem Entwurf 
des Behandlungsplans erfasst werden. Die Koordi-
natentransformation ist ausgewählt, um eine zu sein, 
die die höchste Spitze des Korrelationswerts zwi-
schen den zwei dreidimensionalen Datensätzen 033
und 031 erzeugt. Die Bestimmung der notwendigen 
Einstellungen der Position des Behandlungstischs 
018, der Drehbewegung des Behandlungsgerätekol-
limators 004 sowie der Drehbewegung des Behand-
lungsgerätegerüsts 007 wird dann durch eine Zerle-
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gung der 4 × 4-Transformationsmatrix TR–1 durch Al-
gorithmen durchgeführt, die Durchschnittsfachleuten 
auf dem Gebiet bekannt sind. Es ist zu beachten, 
dass nach der Einrichtung der Koordinatentransfor-
mation R zwischen dem Absolutkoordinatensystem 
011 des Ultraschalldiagnosegeräts 002 und dem Ko-
ordinatensystem 019 des Therapiegeräts 003 durch 
eines der obigen zwei Verfahren andere Einstellun-
gen unternommen werden können als die obigen Ein-
stellungen der Position des Behandlungstischs 018, 
der Drehbewegung des Behandlungsgerätekollima-
tors 004 sowie der Drehbewegung des Behandlungs-
gerätegerüsts 007. Diese können von einfachen Mo-
difikationen der anfänglich beabsichtigten Bestrah-
lungsstahlformen bis zu einer Veränderung bei den 
Stahlintensitäten und sogar einem vollständig neuen 
Behandlungsplan mit unterschiedlichen Strahlanord-
nungen reichen. Diese Einstellungen werden mit ei-
ner Software berechnet, die auf dem Arbeitsplatz-
rechner 014 läuft und durch die Therapiegerätesteu-
erung 015 ausgeführt wird, die mit dem Therapiege-
rät 003 und der Behandlungstischsteuerung 012
schnittstellenmäßig verbunden ist, wie es in Fig. 1
dargestellt ist.

[0071] Während spezielle bevorzugte Ausführungs-
beispiele der Erfindung gezeigt und beschrieben wur-
den, ist es für Fachleute auf dem Gebiet offensicht-
lich, dass Veränderungen und Modifikationen vorge-
nommen werden können, ohne von dem Schutzbe-
reich der Erfindung abzuweichen, wie es in den An-
sprüchen dargelegt ist. Folglich ist die Erfindung le-
diglich durch den Schutzbereich der beigefügten An-
sprüche begrenzt.

Patentansprüche

1.  Ein Verfahren zum räumlichen Lokalisieren ei-
ner Läsion für die Zwecke einer Bestrahlungsbe-
handlungsplanung, das folgende Schritte aufweist:  
a) Erzeugen eines oder mehrerer diagnostischer Bil-
der der Läsion unter Verwendung eines diagnosti-
schen Bilderzeugungsgeräts, das aus der Gruppe 
ausgewählt ist, die ein MRI-Abtastgerät, ein PET-Ab-
tastgerät, ein CT-Abtastgerät aufweist,  
b) Zuweisen einer ersten dreidimensionalen Koordi-
nate für die Läsion auf dem diagnostischen Bild unter 
Verwendung eines absoluten Koordinatenreferenz-
systems,  
c) Erzeugen eines oder mehrerer Ultraschallbilder 
der Läsion unter Verwendung eines Ultraschallgeräts  
d) Zuweisen einer zweiten dreidimensionalen Koordi-
nate für die Läsion auf dem Ultraschallbild unter Ver-
wendung des absoluten Koordinatenreferenzsys-
tems,  
e) Verschmelzen des Ultraschallbildes und des Bil-
des unter Verwendung der ersten und der zweiten 
dreidimensionalen Koordinate, um ein genaueres 
Bild der Läsion zu erhalten.

2.  Das Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem 
das absolute Koordinatenreferenzsystem durch die 
Verwendung einer Einrichtung zum Einrichten eines 
absoluten Koordinatenreferenzsystems bestimmt ist.

3.  Das Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem die 
Einrichtung zum Einrichten eines absoluten Koordi-
natenreferenzsystems zumindest einen Laser auf-
weist.

4.  Das Verfahren gemäß Anspruch 3, bei dem 
das absolute Koordinatenreferenzsystem von dem 
diagnostischen Bilderzeugungsgerät unabhängig ist.

5.  Das Verfahren gemäß Anspruch 3, bei dem 
das absolute Koordinatenreferenzsystem unabhän-
gig von dem Ultraschallgerät ist.

6.  Das Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem 
das eine oder die mehreren diagnostischen Bilder 
kombiniert werden, um ein dreidimensionales Bild zu 
bilden, wobei die Läsion eine Mehrzahl von dreidi-
mensionalen Koordinaten aufweist.

7.  Das Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem 
das eine oder die mehreren Ultraschallbilder kombi-
niert werden, um ein dreidimensionales Bild zu er-
zeugen, wobei die Läsion eine Mehrzahl von dreidi-
mensionalen Koordinaten aufweist.

8.  Das Verfahren gemäß Anspruch 1, das ferner 
den Schritt eines Ziehens von Konturen der äußeren 
Oberfläche der Läsion auf den diagnostischen Bil-
dern durch ein Zeichnen der Konturen der äußeren 
Oberfläche der Läsion auf dem zumindest einen Ul-
traschallbild aufweist.

9.  Das Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem 
das diagnostische Bild und das Ultraschallbild im We-
sentlichen zur gleichen Zeit erzeugt werden.

10.  Das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 
1 bis 9, bei dem zumindest das erste oder das zweite 
Koordinatensystem unter Verwendung eines Laser-
systems und von Justiermarken, die an dem Patien-
ten angeordnet sind, eingerichtet werden.

11.  Das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 
1 bis 10, bei dem eine Mehrzahl von diagnostischen 
Bildern und eine Mehrzahl von Ultraschallbildern er-
zeugt werden, wobei jede Mehrzahl von Bildern 
Scheiben der Läsion darstellt, wobei das diagnosti-
sche Bild und das Ultraschallbild in eine Mehrzahl 
von zusammengesetzten Bildern registriert sind, die 
jeweils eine Scheibe der Läsion darstellen.

12.  Das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 
1 bis 11, bei dem das erste und das zweite Koordina-
tensystem unterschiedlich sind, aber durch eine Ko-
ordinatentransformation verwandt sind.
13/35



DE 601 11 385 T2    2006.03.16
13.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
11, bei dem das erste und das zweite Koordinaten-
system identisch sind.

14.  Ein System zum räumlichen Lokalisieren ei-
ner Läsion für die Zwecke einer Bestrahlungsbe-
handlungsplanung, das folgende Merkmale aufweist:  
a) ein diagnostisches Bilderzeugungsgerät, das aus 
der Gruppe ausgewählt ist, die ein MRI-Abtastgerät, 
ein PET-Abtastgerät, ein CT-Abtastgerät aufweist, 
wobei das diagnostische Bilderzeugungsgerät zum 
Erzeugen zumindest eines diagnostischen Bildes der 
Läsion angepasst ist,  
b) ein Ultraschallgerät, wobei das Ultraschallgerät 
zum Erzeugen zumindest eines Ultraschallbildes der 
Läsion angepasst ist,  
c) eine Einrichtung zum Bereitstellen eines absoluten 
Koordinatenreferenzsystems, derart, dass der Läsion 
eine erste dreidimensionale Koordinate auf dem dia-
gnostischen Bild und eine zweite dreidimensionale 
Koordinate auf dem Ultraschallbild zugewiesen wird,  
d) eine Einrichtung zum Verschmelzen des diagnos-
tischen Bildes und des Ultraschallbildes unter Ver-
wendung der ersten dreidimensionalen Koordinate 
und der zweiten dreidimensionalen Koordinate, um 
ein genaueres Bild der Läsion zu erhalten.

15.  Das System gemäß Anspruch 14, bei dem 
das Ultraschallgerät eine Ultraschallsonde aufweist, 
wobei die Ultraschallsonde ein Positionierungssys-
tem aufweist, das konfiguriert ist, um zu ermöglichen, 
dass die Position und Ausrichtung jedes Ultraschall-
bildes bekannt ist, derart, dass einer Läsion auf dem 
Ultraschallbild eine dreidimensionale Koordinate in 
dem absoluten Koordinatenreferenzsystem zugewie-
sen werden kann.

16.  Das System gemäß Anspruch 14, bei dem 
die Einrichtung zum Bereitstellen eines absoluten 
Koordinatenreferenzsystems ein Lasersystem und 
Justiermarken umfasst.

17.  Das System gemäß Anspruch 14, bei dem 
eine Mehrzahl von diagnostischen Bildern und eine 
Mehrzahl von Ultraschallbildern erzeugt werden, wo-
bei jede Mehrzahl von Bildern Scheiben der Läsion 
darstellt, wobei das diagnostische Bild und die Ultra-
schallbilder in eine Mehrzahl von zusammengesetz-
ten Bildern registriert sind, die jeweils eine Scheibe 
der Läsion darstellen.

18.  Das System gemäß einem der Ansprüche 14 
bis 17, bei dem das erste und das zweite Koordina-
tensystem unterschiedlich sind, aber durch eine Ko-
ordinatentransformation verwandt sind.

19.  Das System gemäß einem der Ansprüche 14 
bis 17, bei dem das erste und das zweite Koordina-
tensystem identisch sind.

Es folgen 21 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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